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RS OGH 1974/12/20 IVZR171/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1974

Norm

VersVG §23

VersVG §25

Rechtssatz

Hat der Technische Überwachungsverein wegen festgestellter Mängel weder die weitere Benutzung des

Kraftfahrzeuges untersagt noch für die Beseitigung der Mängel eine Frist gesetzt, so kann in der weiteren kurzfristigen

Benutzung keine schuldhafte Verletzung der Gefahrstandspflicht gesehen werden.

Veröff: VersR 1975,366

Schlagworte

*D*, Auto
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